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Gesetzgebung: Entwurf eines 
Jahressteuergesetzes 2022 
 
Mit dem von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurf eines Jahressteuergeset-
zes 2022 (BT-Drucks. 20/3879) soll ein 
Bündel von Steuerrechtsänderungen auf 
den Weg gebracht werden. 
 
Neue Regelungen 
Zu den wichtigsten Maßnahmen gehören 
die Schaffung eines direkten Auszahlungs-
weges für öffentliche Leistungen unter 
Nutzung der steuerlichen Identifikations-
nummer sowie die Erhöhung von Pausch- 
und Freibeträgen. Durch die Nutzung der 
steuerlichen Identifikationsnummer soll die 
Auszahlung bestimmter zukünftiger Leis-
tungen des Bundes wie z. B. Nothilfen oder 
Klimagelder erleichtert werden. 

• Ermäßigte Umsatzsteuersätze 

• Inflationsausgleichsprämie 

• Midi-Jobs-Grenze und EPP für Rentner 

• Änderung des Insolvenzrechts 

• Sozialversicherungswerte 2023 

• Energieversorgung u. v. m.

Entlastung der Steuerzahler 
Durch die verschiedenen Maßnahmen sol-
len die Steuerzahler im kommenden Jahr 
um 3,16 Mrd. EUR und bis 2026 um rund 
6,9 Mrd. EUR entlastet werden. 
 
Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2022 
sieht u. a. vor: 
 
Sparer-Pauschbetrag 
• Der Sparer-Pauschbetrag soll von derzeit 

801 EUR auf 1.000 EUR für Alleinstehen- 
de und von 1.602 auf 2.000 EUR für Ehe-
gatten beziehungsweise Lebenspartner 
erhöht werden.  

   Zur leichteren technischen Abwicklung 
sollen bereits erteilte Freistellungsauf-
träge prozentual erhöht werden. 

 
Altersvorsorge 
• Bei der Altersvorsorge soll der vollstän-

dige Sonderausgabenabzug für Alters-
vorsorgeaufwendungen ab 2023 vollzo- 
gen werden. Bisher waren für 2023 96 % 
und 98 % für 2024 vorgesehen.  

   Damit soll eine doppelte Besteuerung 
vermieden werden. 

Grundrentenzuschlag 
• Der Grundrentenzuschlag soll steuerfrei 

gestellt werden. Dadurch könnte der 
Grundrentenzuschlag steuerlich unbelas-
tet in voller Höhe zur Verfügung stehen 
und so ungeschmälert zur Sicherung des 
Lebensunterhalts beitragen, heißt es in 
dem Entwurf. 

 
Abschreibung Immobilie 
• Verbessert wird die Abschreibung von 

Immobilien. Der lineare AfA-Satz zur Ab-
schreibung von Wohngebäuden, die nach 
dem 31.12.2023 fertiggestellt werden, 
soll von 2 auf 3 % angehoben werden. 
Damit würden zukünftig alle Gebäude 
grundsätzlich über einen Zeitraum von 
33 Jahren abgeschrieben. 

 
Ausbildungsfreibetrag 
• Erhöht wird der Ausbildungsfreibetrag 

für volljährige Kinder, die sich in Berufs-
ausbildung befinden und auswärts unter-
gebracht sind.  

   Der Betrag soll von 924 EUR auf 1.200 
EUR pro Kalenderjahr erhöht werden. 

 
Die endgültige Verabschiedung soll zügig 
und noch in diesem Jahr erfolgen. 

Anita Dormeier, b.b.h.-Dozentin
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Aktuelles 
 
Ermäßigter Umsatzsteuersatz in der 
Gastronomie 
Der Bundestag hat am 22.9.2022 das 
„Achte Gesetz zur Änderung von Ver-
brauchsteuergesetzen” in der vom Finanz-
ausschuss geänderten Fassung beschlossen. 
Mit dem Gesetz soll neben der Umsetzung 
der EU-Alkoholstrukturrichtlinie auch die 
Anwendung des ermäßigten Mehrwert-
steuersatzes für Restaurant- und Verpfle-
gungsdienstleistungen als Teil des dritten 
Entlastungspaketes der Bundesregierung 
um ein Jahr bis Ende 2023 verlängert wer-
den. 
Biersteuer: 
Zu den Maßnahmen gehört u. a., dass Bier-
würze, welche zur Herstellung von alkohol-
steuerpflichtigen Waren verwendet wird, 
von der Biersteuer befreit wird. Weiterhin 
sollen mit dem Gesetz Wissenschaft und 
Forschung durch Hereinnahme eines Steu-
erbefreiungstatbestands in das Biersteuer-
gesetz gefördert werden, sofern das Bier 
zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet 
werde. Ferner sollen die ermäßigten Sätze 
der Biersteuermengenstaffel, die bereits im 
Zuge der Corona-Hilfsmaßnahmen einge-
führt worden waren und die eigentlich 
zum Ende dieses Jahres auslaufen, weiter-
geführt werden. 
Umsatzsteuersätze: 
Per Änderungsantrag eingefügt und ange-
nommen wurde die Verlängerung der An-
wendung des ermäßigten Umsatzsteuer- 
satzes auf Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen (mit Ausnahme der Ab-
gabe von Getränken) bis Ende 2023. Dieser 
sollte eigentlich zum Jahresende auslaufen. 
Die Umsatzsteuermindereinnahmen sollen 
sich dadurch auf rund 3,3 Milliarden Euro 
belaufen. Ein Antrag der CDU/CSU-Frak-
tion, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz 
in der Gastronomie unbefristet weiterzu-
führen, wurde dagegen abgelehnt. 
Ebenfalls per Änderungsantrag eingefügt 
und angenommen wurde eine Anpassung 
des Durchschnittssatzes und der Vorsteuer-
pauschale für Landwirte ab 1.1.2023 auf 
9,0 Prozent durch die Änderung des § 24 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 3 UStG. 

Steuerfreie Arbeitgeber-Inflationsaus-
gleichsprämie 
Die Bundesregierung hat am 28.9.2022 die 
Steuerbefreiung von freiwillig gezahlten In-
flationsausgleichssonderzahlungen durch 
Arbeitgeber von bis zu 3.000 EUR be-
schlossen. 
Der Neuregelung zufolge sollen Arbeitge-
ber Leistungen zur Abmilderung der Infla-
tion bis zu einem Betrag von 3.000 EUR 
steuerfrei an ihre Arbeitnehmer gewähren 
können (Inflationsausgleichsprämie). Hier-
bei soll es sich um einen steuerlichen Frei-
betrag handeln, der unabhängig davon 
gilt, ob die Leistungen in Form von Zu-
schüssen oder Sachbezügen gewährt wer-
den. Die Regelung ist von der Wirkweise 
vergleichbar mit der Regelung zur Corona-
Prämie und zeitlich befristet. 
An den Zusammenhang zwischen Leistung 
und Preissteigerung sollen keine besonde-
ren Anforderungen gestellt werden. Es ge-
nügt, wenn der Arbeitgeber bei Gewäh- 
rung der Leistung in beliebiger Form (zum 
Beispiel durch entsprechenden Hinweis auf 
dem Überweisungsträger im Rahmen der 
Lohnabrechnung) deutlich macht, dass 
diese im Zusammenhang mit der Preisstei-
gerung steht. 
Mit einer Ergänzung der Arbeitslosengeld 
II/Sozialgeld-Verordnung soll sichergestellt 
werden, dass diese Inflationsausgleichsprä-
mie bei Beziehern von Leistungen nach 
dem SGB II nicht als Einkommen berück-
sichtigt wird, um die steuerliche Privilegie-
rung auch im SGB II nachzuvollziehen. 
Hinweise: Die Neuregelung soll für Arbeit-
geberleistungen gelten, die zusätzlich zum 
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im Zeit-
raum vom Tag nach der Verkündung des 
Gesetzes (26.10.2022) bis zum 31.12.2024 
gewährt werden. 
 
Anhebung der Midi-Job-Grenze,  
Energiepreispauschale für Rentner 
Rentner sollen eine Energiepreispauschale 
von 300 Euro brutto erhalten. Außerdem 
soll die Midi-Job-Grenze auf 2.000 Euro 
angehoben werden. Die Bundesregierung 
hat am 5.10.2022 eine Formulierungshilfe 
für einen „Gesetzentwurf zur Zahlung 
einer Energiepreispauschale an Renten- 
und Versorgungsbeziehende und zur Er-

weiterung des Übergangsbereichs” mit 
neuen Regelungen beschlossen. 
 
Energiepreispauschale für Rentner: 
Die Energiepreispauschale erhält, wer zum 
Stichtag 1.12.2022 Anspruch auf eine Al-
ters-, Erwerbsminderungs- oder Hinterblie-
benenrente der gesetzlichen Rentenver- 
sicherung oder auf Versorgungsbezüge 
nach dem Beamten- oder dem Soldaten-
versorgungsgesetz hat. Der Anspruch be-
steht nur bei einem Wohnsitz im Inland. 
Die Energiepreispauschale wird bis Mitte 
Dezember einmalig über die jeweiligen 
Rentenzahlstellen ausgezahlt. Sie ist ein-
kommensteuerpflichtig, aber nicht sozial-
versicherungspflichtig. 
 
Anhebung der Midi-Job-Grenze: 
Der Gesetzentwurf sieht zudem eine Erwei-
terung des Übergangsbereichs, der sog. 
Midijobs, vor. Die Obergrenze soll zum 
1.1.2023 auf 2.000 Euro steigen. Profitie-
ren werden besonders Menschen mit klei-
nen Einkommen, die von den Preissteige- 
rungen bei Energie und Nahrungsmitteln 
überproportional betroffen sind. Sie behal-
ten mehr Netto vom Brutto. 
 
Derzeit liegt der Übergangsbereich zwi-
schen 520,01 Euro und 1.600 Euro. Inner-
halb dieses Bereiches steigen die Sozial- 
beiträge der Arbeitnehmer gleitend von 
null auf den vollen Beitrag. Die geringeren 
Beiträge vor allem im unteren Einkom-
mensbereich erhöhen den Anreiz, über 
einen Minijob hinaus erwerbstätig zu  
sein. 
 
Gesetzgebung: Änderungen des Insol-
venzrechts aufgrund schwer kalkulier-
barer Energie- und Rohstoffpreise 
Die Bundesregierung will verhindern, dass 
gesunde Unternehmen nur deshalb einen 
Insolvenzantrag stellen müssen, weil die 
Energie- und Rohstoffpreise derzeit schwer 
kalkulierbar sind. Das Kabinett hat deshalb 
am 5.10.2022 aktuelle insolvenzrechtliche 
Änderungen mit der „Formulierungshilfe 
für einen Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen für einen Gesetzentwurf zur Ab-
schaffung des Güterrechtsregisters” auf 
den Weg gebracht. 
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Euro (monatlich 5.550 Euro). Diese Werte 
sind bundesweit gleich. 
Bis zur Beitragsbemessungsgrenze ist das 
Einkommen eines Beschäftigten beitrags-
pflichtig, alles darüber ist beitragsfrei. Bis 
zur Versicherungspflichtgrenze müssen Be-
schäftigte gesetzlich krankenversichert 
sein. Wer über diesen Betrag hinaus ver-
dient, kann sich privat krankenversichern 
lassen. 
Ab 1.1.2023 wird die Beitragsbemessungs-
grenze in der allgemeinen Rentenversiche-
rung in den neuen Bundesländern bei 
7.100 Euro im Monat (2022: 6.750 Euro) 
und in den alten Bundesländern bei 7.300 
Euro im Monat (2022: 7.050 Euro) liegen. 
In der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung wird diese Einkommensgrenze bei 
8.700 Euro (2022: 8.350 Euro) in den 
neuen Ländern und bei 8.950 Euro (2022: 
8.650 Euro) in den alten Ländern liegen. 
Das Durchschnittsentgelt in der Rentenver-
sicherung, das zur Bestimmung der Ent-
geltpunkte im jeweiligen Kalenderjahr dient, 
wird für 2023 vorläufig auf 43.142 Euro im 
Jahr (2022: 38.901 Euro) festgesetzt. 
 
Verfahrensrecht 
Berücksichtigung der gestiegenen Ener-
giekosten als Folge des Angriffskrieges 
Russlands gegen die Ukraine 
Die Finanzämter werden diese besondere 
Situation bei nicht unerheblich negativ 
wirtschaftlich betroffenen Steuerpflichti-
gen angemessen berücksichtigen. Den Fi-
nanzämtern stehen im Rahmen der 
allgemeinen rechtlichen Vorgaben neben 
der Herabsetzung von Vorauszahlungen 
zur Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
eine Reihe von Billigkeitsmaßnahmen zur 
Verfügung, um sachgerechte Entscheidun-

gen treffen zu können. Genannt seien hier 
insbesondere die Stundung oder die einst-
weilige Einstellung oder Beschränkung der 
Vollstreckung (Vollstreckungsaufschub). 
Nach Erörterung mit den obersten Finanz-
behörden von Bund und Ländern gilt 
hierzu Folgendes: 
In jedem Einzelfall ist unter Würdigung der 
entscheidungserheblichen Tatsachen nach 
pflichtgemäßem Ermessen zu entscheiden, 
inwieweit ggf. die Voraussetzungen für 
eine steuerliche Billigkeitsmaßnahme vor-
liegen. Die Finanzämter schöpfen den 
ihnen hierbei zur Verfügung stehenden Er-
messensspielraum verantwortungsvoll aus. 
Bei der Nachprüfung der Voraussetzungen 
sind bei bis zum 31. März 2023 eingehen-
den Anträgen keine strengen Anforderun-
gen zu stellen. 
Über Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen 
oder Anpassung der Vorauszahlungen 
unter Einbeziehung der aktuellen Situation 
soll zeitnah entschieden werden. Auch eine 
rückwirkende Herabsetzung von Voraus-
zahlungen für das Jahr 2022 ist im Rahmen 
der Ermessensentscheidung möglich. 
Auf die Erhebung von Stundungszinsen 
kann im Einzelfall aus Billigkeitsgründen 
verzichtet werden. Voraussetzung hierfür 
ist u. a., dass der Steuerpflichtige seinen 
steuerlichen Pflichten, insbesondere seinen 
Zahlungspflichten, bisher pünktlich nach-
gekommen ist und er in der Vergangenheit 
nicht wiederholt Stundungen und Vollstre-
ckungsaufschübe in Anspruch genommen 
hat, wobei Billigkeitsmaßnahmen aufgrund 
der Corona-Krise nicht zu Lasten des Steu-
erpflichtigen berücksichtigt werden. In die-
sen Fällen kommt ein Verzicht auf 
Stundungszinsen in der Regel in Betracht, 
wenn die Billigkeitsmaßnahme für einen 

Kürzung des Prognosezeitraums: 
Dazu soll der Prognosezeitraum für die 
Überschuldungsprüfung verkürzt werden. 
Eine Überschuldung kommt nach gelten-
dem Recht dann in Betracht, wenn eine 
Unternehmensfortführung über einen Zeit-
raum von zwölf Monaten nicht hinreichend 
wahrscheinlich ist. Diese Zeitspanne soll 
nun vorübergehend auf vier Monate herab- 
gesetzt werden. Damit würden Unterneh-
men in der aktuell wirtschaftlich schwieri-
gen Lage der Pflicht entgehen, einen Insol- 
venzantrag stellen zu müssen, wenn ihre 
Fortführung zumindest für vier Monate 
hinreichend gesichert ist. 
 
Verlängerung der Antragsfrist: 
Ein weiteres Anliegen der Bundesregierung 
ist es, überschuldeten, aber noch nicht  
zahlungsunfähigen Unternehmen mehr Zeit 
zu verschaffen. Zeit, in der sie sich um eine 
Sanierung bemühen können. Daher soll die 
Frist für die Insolvenzantragstellung vorü-
bergehend von jetzt sechs auf acht Wo-
chen hochgesetzt werden. 
Hinweis: Die Regelungen sollen schnellst-
möglich in Kraft treten und bis zum 
31.12.2023 gelten. 
 
Sozialversicherung: Neue Beitragsbe-
messungsgrenzen für 2023 
Die Bundesregierung hat die neuen Rechen-
größen in der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung für 2023 beschlossen. 
Ab 1.1.2023 gelten neue Rechengrößen in 
der gesetzlichen Kranken- und Rentenver-
sicherung. Die Beitragsbemessungsgrenze 
in der gesetzlichen Krankenversicherung 
steigt auf 59.850 Euro im Jahr (monatlich 
4.987,50 Euro) und die Versicherungs-
pflichtgrenze steigt auf jährlich 66.600 

Die Rechengrößen ab 1.1.2023 im Überblick: 

Rechengröße West Ost 
Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung/Arbeitslosenversicherung 7.300 Euro/Monat 7.100 Euro/Monat 

Beitragsbemessungsgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung 8.950 Euro/Monat 8.700 Euro/Monat 

Versicherungspflichtgrenze in der GKV 66.600 Euro/Jahr  

(5.550 Euro/Monat) 

Beitragsbemessungsgrenze in der GKV 59.850 Euro/Jahr  

(4.987,50 Euro/Monat) 

Vorläufiges Durchschnittsentgelt für 2022 in der Rentenversicherung 43.142 Euro/Jahr  

Bezugsgröße in der Sozialversicherung 3.395 Euro/Monat 3.290 Euro/Monat



Zeitraum von nicht mehr als drei Monaten 
gewährt wird. 
Des Weiteren gelten die verlängerten Steu-
ererklärungsfristen für die Veranlagungs-
zeiträume 2020 bis 2024 (Artikel 97 § 36 
Absatz 3 EGAO). Näheres hierzu ergibt sich 
aus dem BMF-Schreiben vom 23. Juni 2022). 
 
Kurzarbeitergeld für Leiharbeiter 
Die Bundesregierung hat am 28.9.2022 die 
vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales (BMAS) vorgeschlagene Verordnung 
zur Öffnung des Kurzarbeitergeldbezugs 
für Leiharbeitnehmer beschlossen. 
Hierzu führt das BMAS u.a. weiter aus: 
• Um Arbeitsplätze in der Leiharbeit zu si-

chern, wird ab 1.10.2022 erneut eine Re-
gelung geschaffen, die das Kurzarbeiter- 
geld für Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeitnehmer öffnet. 

• Die Sonderregelung ist zeitlich befristet 
bis Ende 2022. Parallel hierzu wurde der 
Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung 
der Verordnungsermächtigungen beim 
Kurzarbeitergeld und anderer Regelun-
gen auf den Weg gebracht. 

 
Grundsteuer: Frist verlängert 
Die bisherige Frist zur Abgabe der Grund-
steuererklärung bis Ende Oktober wurde 
bis zum 31.1.2023 verlängert. Dies teilt das 
BMF aktuell mit. 
 
Energieversorgung: Gesetzentwurf zur 
Änderung des Energiesicherungsgesetzes 
Das Bundeskabinett hat am 14.9.2022 die 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz vorgelegte Formulierungshilfe 
für einen Gesetzentwurf zur Änderung des 
Energiesicherungsgesetzes und anderer 
energiewirtschaftlicher Vorschriften be-
schlossen. 
Ziel des Entwurfs für eine dritte Novelle des 
Energiesicherungsgesetzes (EnSiG 3.0) ist 
es, die Stromproduktion aus Erneuerbaren 
Energien kurzfristig zu erhöhen und die 
Transportkapazitäten im Stromnetz zu stei-
gern, um zur Reduzierung des Gasver-
brauchs im Winter 2022/2023 und im 
Winter 2023/2024 beizutragen. Ferner 

wird die Einspeisung von verflüssigtem Gas 
im Winter 2022/2023 weiter abgesichert. 
Mit der Novelle des Energiesicherungsge-
setzes werden zudem die Möglichkeiten 
zur Lastflexibilität industrieller Großver-
braucher erschlossen. Hinzu kommen Ver-
fahrenserleichterungen, mit der die Nut- 
zung von LNG-Anlagen verbessert wird, 
um eine möglichst große Gaseinspeisung 
an den Standorten Brunsbüttel, Wilhelms-
haven und Lubmin in diesem Winter abzu-
sichern. 
 
Weitere Beschlüsse des Kabinetts zur Ver-
besserung des Photovoltaik-Ausbaus im 
privaten Bereich: 
• Daneben hat das Kabinett am 14.9.2022 

weitere wichtige Verbesserungen für den 
Photovoltaik-Ausbau im privaten Bereich 
beschlossen. Damit werden Bürokratie-
hemmnisse abgebaut. Konkret hat das 
Kabinett den Entwurf des Jahressteuer-
gesetzes auf Vorlage des Bundesfinanz-
ministeriums beschlossen. 

• Mit dem Jahressteuergesetz werden zum 
1.1.2023 alle PV-Anlagen mit einer Leis-
tung bis 30 kW für Einfamilienhäuser 
und Gewerbeimmobilien sowie für Mehr-
familienhäuser bis 15 kW je Wohnung 
oder Geschäftseinheit, insgesamt jedoch 
nur bis max. 100 kW Leistung pro Steu-
erpflichtigen, von der Einkommensteuer 
befreit. Bisher waren auf Antrag nur An-
lagen bis zu einer Leistungsgrenze von 
10 kW befreit. Durch die Einkommen-
steuerbefreiung entfällt die Verpflich-
tung, den Gewinn zu ermitteln und 
damit auch die komplizierte und oftmals 
nur mit Hilfe eines Steuerberaters aus- 
zufüllende „Einnahme-Überschuss-Rech-
nung“. Diese Vereinfachung stellt einen 
wichtigen Anreiz dar, zukünftig vorhan-
dene Dachflächenpotenziale optimal aus-
zuschöpfen. 

• Ergänzend dazu wird die Mehrwertsteuer 
für die Lieferung und Installation von PV-
Anlagen auf Wohngebäuden auf 0 % 
gesenkt. Damit werden die Anschaf-
fungskosten erheblich reduziert. Zudem 
können Betreiber aufgrund des Nullsteu-
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